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Die stetig steigende Datenflut 
verlangt auch in der Arztpraxis 
nach zusätzlichen Massnah-
men für deren Schutz und 
Sicherung. Wobei es nicht nur 
um Technisches geht, sondern 
auch um Fragen von Rechten 
und Pflichten.

• Lukas Fässler, Rechtsanwalt und 

Informatikexperte, Zug 

Ausgangspunkt der Sammlung von 
Patientendaten ist vor allem die 
Arztpraxis. Neben den Personen-
daten werden auch die Daten über 
Diagnosen, Therapien und Medi-
kationen erfasst. Diese Gesund-
heitsdaten sind besonders schüt-
zenswerte Personendaten (Art. 3 
Datenschutzgesetz DSG) und Ei-
gentum des Patienten, auch wenn 
sie vom Arzt erhoben wurden. 

Datenschutz  
in der Arztpraxis
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Informationsschrift
der Ärztekasse

Als Besitzer seiner Gesundheitsda-
ten hat der Patient ein verfassungs-
mässig verankertes Recht (Art. 13 
Bundesverfassung) auf Selbstbe-
stimmung über diese Daten. Ins-
besondere hat er Anspruch auf 
Schutz vor ihrem Missbrauch. Der 
Arzt, der Personendaten bearbei-
tet, muss sich über deren Richtig-
keit vergewissern. Zudem folgt aus 
dem Datenschutzrecht, dass der 
Patient vom Arzt jederzeit Folgen-
des beanspruchen kann: Auskunft 
über alle ihn betreffenden Daten; 
Berichtigung der Daten; Sperrung 
der Datenweitergabe an Dritte so-
wie Herausgabe oder sogar Ver-
nichtung der Daten. Im Weiteren 
muss der Arzt auch angemessene 
technische und organisatorische 
Massnahmen gegen unbefugtes 
Bearbeiten ergreifen.

Herausgabe von Patientendaten

Das Eidg. Versicherungsgericht 
(EVG) hat in einem Urteil festge-
legt, dass sich der Umfang der He-

rausgabepflicht nach dem bemisst, 
was der Schuldner (Versicherer) 
für die Durchsetzung seiner Inter-
essen als notwendig erachtet. Kri-
tiker weisen mit Recht darauf hin, 
dass das EVG diesbezüglich keine 
Schranken aufgestellt und den 
Versicherern praktisch freie Hand 
für die Datenherausgabe gelassen 
hat. Denn auf Verlangen des Versi-
cherers müsse der Leistungserbrin-
ger künftig die Patientendaten  
herausgeben, ohne prüfen zu kön-
nen, ob ein berechtigtes Interesse 
gegeben sei. Dadurch sei er nicht 
mehr in der Lage, die Persönlich-
keitsrechte der Patienten zu schüt-
zen, da die herausgegebenen Da-
ten nicht nur zur Überprüfung der 
Rechnung und der Wirtschaftlich-
keit der Leistung verwendet wer-
den können, sondern zum Beispiel 
auch für die Risikoselektion bei 
Zusatzversicherungen. Deshalb ist 
jedem Arzt dringend zu empfeh-
len, den Patienten auf diese He-
rausgabepflicht gegenüber dem 
Versicherer aufmerksam zu ma-
chen. Diese Verpflichtung zur In-
formation ergibt sich auch aus dem 
Behandlungsvertrag. Der Arzt soll-
te dabei insbesondere auch darauf 
hinweisen, dass dem Patienten der 

Beizug eines Vertrauensarztes zu-
steht, der nach objektiven Kriteri-
en über die Weitergabe bzw. Triage 
der Daten entscheidet.

Aufbewahrung von Patientendaten

Von den kantonalen Gesundheits-
gesetzen ist die Ärzteschaft zur 
Aufbewahrung der Patientendaten 
während mindestens 10 Jahren 
verpflichtet. Der Patient seinerseits 

Editorial

Nachdenken 
und Vorbeugen

• Wolfgang Schibler, 

Direktor Ärztekasse

Warum ist das Thema Daten-
sicherheit ein medialer Dauer-
brenner? Weil immer mehr 
Daten gesammelt und in der 
Weltgeschichte herumspediert 
werden. Und weil die Beschaf-
fenheit dieser Daten immer 
komplexer und sensibler wird. 
Das gilt vor allem auch für 
sämtliche Patientendaten.  
Unser Leitartikel beschreibt, 
welche rechtlichen Aspekte  
des Datenschutzes für die 
ärztliche Praxis wichtig sind. 
Während die Beiträge auf 
Seite 2 und 3 mit einem 
authentischen Beispiel deut-
lich machen, was ein totaler 
Datencrash für Konsequenzen 
haben kann. Und weshalb  
es sich in jeder Hinsicht aus-
zahlen wird, über das Vor-
beugen nicht nur nachzuden-
ken, sondern es in die Tat 
umzusetzen. Sowohl wenn es 
um die Gesundheit geht als 
auch beim täglichen Umgang 
mit Daten.

Umberto Eco hat ein faszinierendes 

Buch zur Kulturgeschichte der 

Schönheit herausgegeben,  

in dem er die unterschiedlichsten  

Aspekte der Ästhetik untersucht  

und illustriert – von der Antike bis 

zur Gegenwart. («Die Geschichte  

der Schönheit», 438 S., zahl- 

reiche Abbildungen, Hanser Verlag, 

München 2004, Fr. 69.–.)
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• Der Arzt hat alle Personendaten 
(inkl. Diagnose- und Behandlungs-
daten) an die Versicherer heraus-
zugeben, ohne dass er für den Pati-
enten dessen Persönlichkeitsrechte 
geltend machen kann. Der Patient 
ist über die Möglichkeit zu infor-
mieren, einen Vertrauensarzt bei-
zuziehen, wenn ein Versicherer die 
Herausgabe besonders schützens-
werter Personendaten fordert.
• Der Widerspruch zwischen Auf-
bewahrungspflicht der Patienten-
daten und verfassungsmässigem 
Löschungsanspruch des Patienten 

hat ein verfassungsmässig ge-
schütztes Recht, die Herausgabe, 
die Berichtigung und die Vernich-
tung seiner Patientendaten zu ver-
langen. Da die Aufbewahrung dem 
Arzt auch dazu dient, im Falle von 
Ansprüchen des Patienten Beweis-
mittel zur Hand zu haben, kommt 
er in einen Vollzugsnotstand, wenn 
der Patient die Löschung seiner 
Daten verlangt. Dieses Dilemma 
kann nur gelöst werden, wenn der 
Patient den Arzt schriftlich von 
seinen Aufbewahrungspflichten be-
freit und auf alle Ansprüche gegen 
den Arzt aus dem Behandlungs-
verhältnis verzichtet.

Datenschutz und Datensicherheit

Gemäss Dienstleistungsvertrag ver-
pflichten sich die TrustCenter (TC), 
die Abrechnungsdaten der teilneh-
menden Ärzte fachgemäss, zeitge-
recht und nach den Standards des 
Informationssystems TrustX zu ver-
arbeiten. Hinsichtlich der Datensi-
cherheit ist das TC vertraglich ver-
pflichtet, das Datenschutzgesetz 
jederzeit strikte zu beachten und 
die dafür notwendigen Vorkehrun-
gen zu treffen. Die Basis dazu bil-
det der Sicherheitsstandard der 
HIN-ASAS-Technologie. Man kann 
somit davon ausgehen, dass der 
Datenaustausch mit dem TC da-
tenschutzkonform erfolgt. Nicht 
zu vergessen ist allerdings die Tat-
sache, dass der Patient über die 
Weitergabe seiner Daten infor-
miert sein muss, da er deren allei-
niger Eigentümer ist. Die Ärzte 

sind deshalb gut beraten, diesen 
Sachverhalt gegenüber den Patien-
ten transparent zu machen und für 
die Datenweitergabe ihr schrift-
liches Einverständnis einzuholen.

Rechte, Pflichten, Konsequenzen

Wer den Computer einsetzt, hat 
erhöhte Sicherheitsanforderungen 
zu erfüllen. Es gehört heute zu den 
unumgänglichen Sorgfaltspflichten 
des Arztes, seine EDV-Infrastruk-
tur durch technische und organisa-
torische Massnahmen abzusichern 
und diese laufend zu aktualisieren 
(etwa durch Firewall, Router-Filte-
rung, Virenschutz und Verschlüs-
selung bzw. durch laufend geän-
derten Passwortschutz, restriktive 
Zugangsregelung, Geheimhaltungs-
verträge mit Supportfirmen usw.). 
Aus all diesen Sachverhalten ergibt 
sich folgendes Fazit:
• Krankengeschichte sowie Diag-
nose- und Abrechnungsdaten sind 
Eigentum des Patienten.
• Patientendaten sind besonders 
schützenswerte Personendaten, an 
deren Umgang hohe Sicherheits-
anforderungen gestellt werden. 
• Ihre Weitergabe bedarf der Ein-
willigung des Patienten. 
• Der Patient muss die tatsächli-
che Freiheit haben, sich ohne Nach-
teil gegen eine elektronische Da-
tenweitergabe zu entscheiden.
• In der Arztpraxis müssen alle 
notwendigen Sicherungsmassnah-
men ergriffen werden, die eine un-
befugte Bearbeitung von Patien-
tendaten ausschliessen.

lässt sich nur mit einer schriftlichen 
Befreiungserklärung lösen.
• Der Arzt kann sich gegenüber all 
diesen Anforderungen nur rechts-
genüglich entlasten, wenn er mit 
den Patienten eine Behandlungs-
vereinbarung über die wesentli-
chen Punkte abschliesst und die 
allgemeinen Behandlungsbedingun-
gen in der Praxis bekannt macht.

Ein Super-GAU im 
Praxiscomputer

Datensicherheit

Die sich im Laufe der Zeit  

verändernden Schönheitsideale  

spiegeln sich auch in den  

Darstellungen der Natur und ihrer 

Dramatik. (Aus «Die Geschichte  

der Schönheit», 438 S., zahl- 

reiche Abbildungen, Hanser Verlag, 

München 2004, Fr. 69.–.)

Wie sieht er denn aus,  
der Worst Case? «checkup» 
befragte dazu Dr. med.  
Matteo Rossetto, der eine 
Praxis für Sportmedizin führt 
und ihn leibhaftig erlebt hat: 
den totalen Computercrash.

«checkup»: Das muss ein schwarzer 

Freitag gewesen sein, als Sie  

realisierten, dass die Diagnose Ihrer 

Panne «Totalabsturz» lautete.

Dr. Rossetto: Schwarz wurde es zu-
nächst vor allem auf dem Bild-
schirm, wobei uns die Meldung, 
dass ein Festplattenfehler aufgetre-
ten sei, anfänglich gar nicht beson-
ders beunruhigt hat. Wir haben 
dann bei der Ärztekasse angerufen, 
und schon etwa eine Stunde später 

war eine Aussendiensttechnikerin 
da, die sich die Sache anschaute, 
den Computer einpackte und uns 
noch am gleichen Tag mitteilte, 
dass wir es tatsächlich mit einem 
Festplattencrash zu tun hätten. 
Dies bedinge die Installation einer 
neuen Harddisk, worauf dann nur 
noch das Backup von den Siche-
rungsbändern auf die neue Fest-
platte überspielt werden müsse.

Was ja kein Problem sein sollte?

Nein, das sollte kein Problem sein. 
Denn das Backup wird bei uns je-
den Abend vorgenommen. Stutzig 
wurden wir allerdings, als man uns 
mitteilte, dass auf dem Sicherungs-
band keine lesbaren Daten vor-
handen waren. Und bei der Prü-
fung weiterer Backups zeigte es 
sich, dass keines der Sicherungs-
bänder brauchbare Daten enthielt. 
Wobei wir zunächst immer noch 
hofften, dass sich die Daten auf der 
Festplatte irgendwie rekonstruie-
ren liessen. Was aber auch einer 
spezialisierten Datenrettungsfirma 
in Deutschland leider nicht gelun-
gen ist. Betroffen von diesem Crash 
waren alle Patientenstamm- und 
Abrechnungsdaten seit der Eröff-
nung der Praxis vor sieben Jahren.

Weitere Informationen via  
www.fsdz.ch/aktuelles  
und Lukas Fässler, Rechtsanwalt  
und Informatikexperte, Zug,  
Tel. 041 727 60 81, faessler@fsdz.ch
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chen und Wirkungen dieser Aus-
nahmesituation auseinander ge- 
setzt. Dazu zählte ein zweitägiger 
Workshop mit unseren Informa-
tikberatern, an dem sich auch Dr. 
Rossetto äusserst konstruktiv be-
teiligt hat. Dabei bestand das Ziel 
darin, die aus den gemachten Er-
fahrungen gezogenen Erkenntnis-
se in konkrete Massnahmen zur 
Optimierung der Datensicherheit 
umzusetzen: einerseits durch die 
Erarbeitung eines «Worst-Case-
Szenarios», andererseits durch die 
Entwicklung eines ganzheitlichen 
«Informatik-Check-up». 

Die Therapie

Diese neue Dienstleistung umfasst 
eine systematische Bedarfs- und 
Funktionsanalyse der ganzen Pra-
xisinformatik, einschliesslich Ak-
tualisierung der Software, Kontrolle 
des Internetzugangs sowie Über-
prüfung aller Komponenten, die 
für die Datensicherheit von Be-
deutung sind. Der jährliche Infor-
matik-Check-up kostet Fr. 250.– 
(für 1 bis 2 Computer), Fr. 350.– (für 
3 bis 5 Computer) oder Fr. 450.– 
(für 6 und mehr Computer). Dass 
es sich dabei nicht um Unkosten, 
sondern um Investitionen handelt, 
zeigt unser «Super-GAU-Beispiel» 
auf drastische Weise.

Aus dem in unserem Interview 
so plastisch geschilderten  
Super-GAU hat die Ärztekasse 
handfeste Konsequenzen  
gezogen. Unter anderem mit 
der Entwicklung eines Kon-
zepts für einen systematischen 
Informatik-Check-up.

• Ulrich Riesen, Regionalleiter  

Ärztekasse Deutschschweiz

Es war in der Geschichte der Ärz-
tekasse ein einmaliges Ereignis: 
der Totalcrash eines Praxiscompu-
ters, von dem auch die gesamte 
Datensicherung betroffen war. 
Dass die dadurch ausgelösten Kon-
fusionen nicht auch zum Crash 
unserer Kundenbeziehung geführt 
haben, ist vor allem auch das Ver-
dienst des Sportmediziners Dr. 
med. Matteo Rossetto, der dem 
entstandenen Datendesaster sozu-
sagen mit Sportsgeist begegnet ist. 

Die Diagnose

Die Ärztekasse hat sich auf ver-
schiedenen Ebenen mit den Ursa-
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«checkup» erscheint 4-mal jährlich

Agenda

Roadshow 2005

Die Ärztekasse präsentiert von  

Mai bis November 2005 in  

16 Orten der Deutschschweiz  

neue Lösungen und Dienst-

leistungen für die Praxisorgani-

sation. Die ersten Stationen:  

Olten 11. Mai, Basel 19. Mai,  

Zug 1. Juni, St. Moritz 2. Juni,  

Winterthur 8.  Juni, Bern 16. Juni, 

Chur 23. Juni. Informationen  

über www.aerztekasse.ch und  

Telefon 01 436 16 16

Symposium Forum Managed Care

Hot Spots und Konfliktfelder in  

der Gesundheitssteuerung

25. Mai 2005, Zürich

Information und Anmeldung über 

www.forummanagedcare.ch

(siehe beiliegendes Programm)

Kongress der Schweizerischen  

Gesellschaft für Innere Medizin 

25. – 27. Mai 2005, Basel

Information und Anmeldung über 

Telefon 041 748 76 00 und  

www.congress-info.ch/sgim2005

Dental 2005

1. – 3. Juni 2005, Basel

Information und Anmeldung über 

Telefon 022 786 64 77

Kongress des Schweizerischen 

Verbandes für Physiotherapie

4. Juni 2005, Interlaken

Information und Anmeldung über 

Telefon 041 926 07 80 und  

www.fisio.org

Ein Angebot zur
Pannen-Prophylaxe  

Service

bereiter wie kompetenter Partner 
erwies. Dass unser Verhältnis heu-
te, trotz dieser schwierigen Belas-
tungsprobe, ausgesprochen freund-
schaftlich ist, hat vor allem auch 
damit zu tun, dass man gegensei-
tig aus diesem Ernstfall konkrete 
Konsequenzen gezogen hat. Die 
Konsequenz unsererseits besteht 
darin, dass wir der Datensicherheit 
sehr viel mehr Aufmerksamkeit als 
früher widmen und uns mit dem 

modernsten Sicherungssystem aus-
gerüstet haben – kein Arzt sollte 
heute in diesem Bereich sparen! 
Die Ärztekasse ihrerseits hat unse-
ren Super-GAU zum Anlass ge-
nommen, ein optimiertes Sicher-
heitskonzept zu entwickeln. Dazu 
gehört nicht zuletzt eine periodi-
sche Systemüberprüfung vor Ort, 
wobei auch genau jene Funktiona-
litäten getestet werden, die unser 
Desaster ausgelöst haben.

Unterlagen zum Informatik-Check-up gibt es via 
checkup@cdm.smis.ch oder Telefon 01 436 16 16

Also tatsächlich der berüchtigte  

Worst Case. Gab es denn nie  

eine Warnung, dass der Sicherungs-

vorgang nicht funktionierte?

Nein. Genau das war ja der Punkt. 
Der Speicherprozess verlief jeweils 
völlig normal. Das heisst, es wurde 
immer wieder angezeigt, wie weit 
der Vorgang fortgeschritten ist, so 
dass man davon ausgehen musste, 
dass alles bestens funktionierte.

Und Sie sind nie auf die Idee  

gekommen, zu kontrollieren, ob die 

vermeintlich gesicherten Daten  

auf den Sicherungsbändern auch 

wirklich enthalten sind?

Nein, auf diese Idee bin ich leider 
nicht gekommen. Weil es ja keiner-
lei Hinweise auf eine Panne gab. 
Inzwischen ist mir allerdings sehr 
bewusst geworden, dass es für das 
Funktionieren der Technik keine 
Garantien gibt. Und dass es sich 
mit dem Thema Sicherheit ähn-
lich verhält wie mit dem Thema 
Gesundheit: solange es kein er-
kennbares Zeichen für eine Stö-
rung gibt, hält man es offenbar für 
selbstverständlich, dass alles in 
bester Ordnung ist.

Wie sahen denn die konkreten   

Folgen dieses Datendebakels in  

Ihrer Arztpraxis aus?

Die sahen so aus, dass wir vom 
vergangenen Frühling, als der 
Crash passierte, bis zum Jahres-
ende damit beschäftigt waren, den 
wichtigsten Teil der verlorenen 
Daten elektronisch neu zu erfas-
sen. Das geschah anhand der auf 
Papier vorhandenen Unterlagen, 
also der Abrechnungsblätter und 
Krankengeschichten.

Und wie haben Sie die Zusammen-

arbeit mit der Ärztekasse in  

diesen kritischen Zeiten erlebt?

In der ersten, reichlich hektischen 
Phase reagierten beide Seiten ent-
sprechend nervös. Dann kam es 
jedoch bald zu einer sehr produk-
tiven Zusammenarbeit, wobei sich 
die Ärztekasse als ein ebenso hilfs-



aber auch viele Privatpersonen zu 
unseren Kunden zählen, die sich 
dank mehreren UAP-Filialen auf 
einen raschen Support verlassen 
können. Schon von Anfang an 
stand fest, dass wir uns auf ein be-
stimmtes berufliches Feld speziali-
sieren würden, um in diesem eine 
umfassende Fachkompetenz zu er-
werben. Wir haben unsere Tätig-
keit dann auf den Medizinalbereich 
fokussiert, wobei es nahe lag, eine 
Zusammenarbeit mit der Ärzte-
kasse zu suchen, da ihr Selbstver-
ständnis unseren unternehmeri-
schen Vorstellungen voll und ganz 
entsprochen hat. Denn sowohl bei 
der Ärztekasse als auch bei der 
UAP steht nicht die Vermarktung 
einzelner Produkte im Vorder-
grund, sondern das Vermitteln 
ganzheitlicher Lösungen. 

Mehrwert ohne Mehrkosten

Die Strategie, unsere Klienten pro-
duktunabhängig zu beraten und 
dabei dennoch über den Zugang 
zu allen wichtigen Anbietern zu 
verfügen, führte bald dazu, dass 
die UAP auch zu einem der Versi-
cherungsspezialisten des Mediser-
vice VSAO sowie zu einer Bera-
tungsstelle der Schweizerischen 
Ärztekrankenkasse wurde. Die 
vielfältigen Erfahrungen, die diese 

Unabhängiger 
Versicherungssupport

«checkup»
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Mode, Design und Werbung  

reflektieren den ästhetischen Zeit-

geist. (Aus «Die Geschichte  

der Schönheit», Hanser Verlag,  

München 2004, Fr. 69.–.)

Die von René Scheidegger ge-
gründete UAP Unabhängige  
Allfinanz Partner AG hat sich 
auf die Versicherungsberatung  
von Arztpraxen spezialisiert.  
Aus gutem Grund zählt die UAP 
zum Netzwerk der qualifizierten 
Unternehmen, die mit der  
Ärztekasse zusammenarbeiten.

• René Scheidegger, eidg. dipl.  

Versicherungsfachmann UAP  

Unabhängige Allfinanz Partner AG

Als Versicherungsprofi war mir 
schon vor 10 Jahren bald einmal 
klar, dass sich in Zukunft die Ver-
sicherungskunden einen unabhän-
gigen Berater an ihrer Seite wün-
schen. Es lag nahe, dass sich die 
UAP auf differenzierte Dienstleis-
tungen für KMU konzentrierte, da 
ich selbst aus dem Bereich Firmen-
beratung kam. Heute beschäftigt 
das kleinste von uns betreute KMU 
einen einzigen und das grösste 
über 600 Mitarbeiter, wobei wir 

Partnerfirmen

Engagements mit sich bringen, 
stellen einen Mehrwert dar, von 
dem unsere Kunden direkt profitie-
ren. Kommt dazu, dass wir unsere 
«kleine Grösse» als unabhängige 
Spezialisten gegenüber den Vor-
sorge- und Versicherungsanbietern 
ausspielen und Angebote mit ei-
nem optimalen Preis-Leistungs-
Verhältnis aushandeln können.

Langfristige Rendite

Ob Sach-, Personal- oder Unfall-
versicherung, ob Steuer- oder An-
lagefragen, ob Praxiseröffnung oder 
Altersvorsorge – ähnlich wie bei 
der Medizin geht es auch hier zu-
nächst um die richtige Diagnose. 
Genauer gesagt: um eine sorgfälti-

Mensch Meier!

Hotline

Zuweilen gibt es Probleme 
beim Übermitteln von Patien-
tennamen und Codes.  
Was lässt sich dagegen tun?

• Christoph Ehrensperger,  

Direktionsassistent Ärztekasse  

Da es sture Maschinen sind, die 
den elektronischen Datenaustausch 
(eDa) besorgen, wird alles genau 
so weitergeleitet, wie es erfasst 
worden ist. Und da eröffnet sich 
ein verführerisches Feld für unser 
schöpferisches Schaffen. So kann 
ein Mensch namens Meier auch als 
meier oder MEIER oder M E I E R 
oder *Meier oder <<Meier einge-
geben werden. Problematisch da-
bei sind vor allem die Sonderzei-
chen, da sie vom Computer zur 
Kommunikation verwendet wer-
den, sodass ihr ungefragtes Auftau-
chen viel Verwirrung stiften kann. 

Der eDa passiert grösstenteils über 
Codes (00.0010 – Tarmed, 8800.00 
– Analyse, 05.08.02.00.1 – MiGel 
usw.), die einem Katalog entstam-
men und klar identifiziert werden 
können. Da aber jede Praxissoft-
ware auch einen Franken- oder 
Divers-Tarif für freie Eingaben auf-
weist, kann ich zum Beispiel für 
ein Medikament einen Code na-
mens «1 Amp. Medi XYZ» kreie-
ren. Weil ein solcher Code aber 
nicht maschinell zu verarbeiten ist, 
wird er zur Abklärung der Rück-
forderung bei der Krankenkasse 
mit Sicherheit auf dem Bildschirm 
einer Datatypistin landen und un-
ter Umständen eine Rückweisung 
der Rechnung zur Folge haben. 
Mein Tipp: Durchforsten Sie Ihren 
Frankentarif nach Positionen, die 
zu einem Tarif wie Medi, Analyse, 
MiGel usw. gehören und kontrol-
lieren Sie die von Ihnen verwende-
ten Codes. Oder ersetzen Sie diese 
durch die Originale aus dem 
entsprechenden Tarif. Prüfen Sie 
zudem bei Ihren gezogenen Medi-
kamenten im Medi-Stamm, ob der 
originale Pharmacode/EANCode 
und die Fraktion ersichtlich sind. 
Denn: Vorbeugen ist doch besser 
(und billiger!) als Heilen.

Für weitere Informationen:
UAP Unabhängige Allfinanz Partner AG
Telefon 061 756 66 44, rscheidegger@uap.ch
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ge Situations- und Bedürfnisanaly-
se, aufgrund deren Lösungskon-
zepte entwickelt sowie Angebote 
eingeholt und ausgewählt werden. 
Wobei diese Auswahl auch im Hin-
blick auf ihr langfristiges Funktio-
nieren und Rentieren erfolgt. Wie 
bei der Medizin sind bei den Dienst-
leistungen der UAP also nicht  
Pauschalrezepte angesagt, sondern 
Mittel und Massnahmen, die ziel-
genau auf den Einzelfall abge-
stimmt werden. Wobei auch hier die 
Therapie umso schmerzloser sein 
wird, je besser die Prophylaxe war.




